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Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.

Stellungnahme

zum Schreiben von Herrn Bundesminister Sigmar Gabriel 

vom 27. April 2009 

1. Feststellung, „dass der Ansatz, nur gebietseigene Gehölze in der freien Natur auszubringen, fachlich richtig ist“
Unseres Erachtens ist dieser generelle Ansatz zu weitgehend und ohne weitere Vorgaben nicht umsetzbar. Nach diesem Ansatz sollen als solche in Deutschland gebietsheimische Gehölzarten unterschieden werden in einerseits „gebietseigene“ und andererseits „gebietsfremde“. Dieser generelle Ansatz, der sich offensichtlich auf sämtliche heimische Pflanzenarten beziehen soll, unterstellt, dass sich einzelne Exemplare einer heimischen Pflanzenart an unterschiedlichen Standorten in Deutschland in der freien Natur unterscheiden. Dieser generelle Ansatz unterstellt weiterhin, dass sämtliche in Deutschland heimische Pflanzenarten über keinerlei Anpassungspotential bezüglich unterschiedlicher Standorte in Deutschland verfügen.

Für den Forstbereich mit eingeschränktem Sortiment und einer max. Anzuchtdauer von 4 Jahren ist die gebietliche Differenzierung eigens durch Gesetz geregelt mit präzisen Hinweisen zur Durchführung, die weiterhin zu 11 Tatbeständen noch ergänzend durch Rechtsverordnungen präzisiert werden können.

Der Begriff „gebietseigene Gehölze“ wird nicht einmal definiert! Er ist nur indirekt ableitbar als Gegenteil vom Begriff „gebietsfremde Gehölze“. Gebietliche Abgrenzungen erfolgen nicht. Eine Identifizierung von gebietsheimischen Pflanzen ist nicht möglich. Deshalb ist u.E. die Regelung in der vorgegebenen Form nicht umsetzbar.

Unseres Erachtens ist deshalb der Ansatz, nur gebietseigene Gehölze in der freien Natur auszubringen, nur insoweit gerechtfertigt, als aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse einigermaßen verlässlich belegt werden kann, dass sich gebietseigene Gehölze zumindest mit einem Merkmal innerhalb eines Gebietes unterscheiden von Teilpopulationen in anderen Gebieten Deutschlands.

2. Feststellung, „dass der Ansatz, nur gebietseigene Gehölze in der freien Natur auszubringen, der bisherigen nationalen Rechtslage entspricht“. 

Unseres Erachtens ist diese Feststellung unzutreffend. Denn § 41 Abs. 2 gibt den Bundesländern nicht generell auf, „nur gebietseigene Gehölze in der freien Natur auszubringen“, sondern gibt diesen auf, „unter Beachtung (…) des Artikel 8 Buchstabe h des Übereinkommens über die biologische Vielfalt geeignete Maßnahmen zu treffen, dazu „insbesondere Vorschriften über die Genehmigung des Ansiedelns (…) von Pflanzen gebietsfremder Arten in der freien Natur (…) zu erlassen“, und die Genehmigung zu versagen „wenn die Gefahr einer Verfälschung der Tier- oder Pflanzenwelt der Mitgliedstaaten oder eine Gefährdung des Bestandes oder der Verbreitung wildlebender Tier- oder Pflanzenarten der Mitgliedstaaten oder von Populationen solcher Arten nicht auszuschließen ist“.

Die Genehmigung des Ansiedelns von Pflanzen gebietsfremder Arten hat nach dem geltenden Bundesnaturschutzgesetz „unter Beachtung des Artikels 8 Buchstabe h des Übereinkommens über die biologische Vielfalt“ zu erfolgen, der „ invasive nicht heimische Pflanzen anspricht, nicht aber heimische Pflanzen, die als solche nicht einmal invasiv sind!

3. Feststellung, „dass der Ansatz, nur gebietseigene Gehölze in der freien Natur auszubringen, auch den Vorgaben der Konvention über die biologische Vielfalt entspricht“. 

Unseres Erachtens ist diese Feststellung unzutreffend. Wie dargelegt, erfasst der Artikel 8 Buchstabe h des Übereinkommens über die biologische Vielfalt lediglich „invasive nicht heimische Pflanzenarten“, nicht aber heimische Pflanzenarten, die überdies nicht einmal invasiv sind! Artikel 2 des Übereinkommens über die biologische Vielfalt enthält Begriffsbestimmungen, darunter auch die zum Begriff „biologische Vielfalt“, nach der „auch die biologische Vielfalt innerhalb der Arten“ zu verstehen ist. Das Übereinkommen über die biologische Vielfalt enthält generell nur so genannte „Guiding Principles“, das heißt Leitlinien, die noch durch Nachfolgekonferenzen im Einzelnen zu konkretisieren sind. Nach unserem Kenntnisstand gibt es bisher keine Beschlüsse darüber, auf welche Weise konkret eine Differenzierung von Regional-Populationen innerhalb der in den Vetragsstaaten heimischen Pflanzenarten vorgenommen werden soll. Deshalb besteht nach unserem Verständnis auch (noch) keine Verpflichtung, eine solche Differenzierung, wie nun in Deutschland geplant, vorzunehmen. Nach unserem Kenntnisstand gibt es keinen Vertragsstaat des Übereinkommens über die biologische Vielfalt, der eine solche Differenzierung vornimmt. 

4. Feststellung, dass „das Ersetzen des Wortes „Herkünfte“ in § 40 Abs. 4 Satz 3 Nr. 4 durch „Arten“ indes nicht sachgerecht (ist), da damit nicht nur das Auspflanzen verschiedenster anderer Herkünfte von Gehölzen und Saatgut hier natürlich vorkommender Pflanzen möglich, sondern das Ausbringen jeglichen Saatguts, auch exotischer oder invasiver Arten, genehmigungsfrei gestellt (würde)“.

Wir begrüßen den in Vorschlag gebrachten Zusatz „außerhalb der jeweiligen Vorkommensgebiete“. 

Wir bitten aber dringend darum, ergänzend zu den Worten „außerhalb der jeweiligen Vorkommensgebiete“ die Wörter „gebietsfremder Arten“ anstelle der Wörter „gebietsfremder Herkünfte“ beizubehalten, da damit der Bezug zum Artbegriff hergestellt wird. Überdies wird, wie dargelegt, der Begriff „gebietsheimische Art“ nach wie vor im Gesetz nicht definiert, so dass es in dieser Bestimmung unseres Erachtens des diesen Begriff („gebietsheimische Art“) in Negativumschreibung erforderlichen Begriffes „gebietsfremder Art“ bedarf.

5. Hinzufügung eines neuen Satzes 2 im § 40 Abs. 4 „Künstlich vermehrte Pflanzen sind nicht gebietsfremd, wenn sie ihre genetischen Ursprünge von Wildpflanzen aus dem betreffenden Gebiet haben“.

Wir begrüßen die hiermit erfolgende Klarstellung, dass Ausgangsmaterial von Wildpflanzen auch außerhalb des Vorkommensgebietes angezogen werden kann.

Begrifflich gilt nach der Vorgabe auch eine an sich heimische Pflanzenart dann in einem Gebiet innerhalb Deutschlands als „gebietsfremd“, wenn und soweit in diesem Gebiet eine genetische abweichende Teilpopulation derselben Art als Wildsippe (so genannte „gebietseigene“ Pflanzenart) vorkommt, die als solche zur Wahrung der biologischen Vielfalt innerhalb der Art zu schützen ist.

Ob eine heimische Pflanzenart innerhalb Deutschlands als „gebietsfremd“ anzusehen und gegebenenfalls vor dem Ausbringen dem Genehmigungsverfahren nach § 40 Abs. 4 Satz 1 zu unterwerfen ist, hängt deshalb von der Beantwortung der Frage ab, ob in dem Ausbringungsgebiet eine genetisch abweichende Wildsippe tatsächlich vorkommt, die auch als solche zweifelsfrei durch die abweichende wissenschaftliche Bezeichnung identifiziert werden kann. Wir halten deshalb eine solche Klarstellung für erforderlich, dass künstlich vermehrte Pflanzen einer Art nicht gebietsfremd sind in einem Gebiet, in dem keine solche Wildsippe derselben Art vorkommt. 

Wir haben deshalb vorgeschlagen, den neu hinzuzusetzenden Satz 2 wie folgt zu formulieren:

„Künstlich vermehrte Pflanzen und Saatgut einer Art sind nicht gebietsfremd in einem Gebiet, in dem keine Wildpflanzen als Teilpopulation derselben Art mit abweichender wissenschaftlicher Bezeichnung vorkommen, oder solche, die dort ihren genetischen Ursprung von Wildpflanzen haben.“

6. Vorgeschlagene Änderung des Halbsatzes im § 40 Abs.4 Satz 3 Nr. 4: „bis zu diesem Zeitpunkt sollen in der freien Natur Gehölze und Saatgut vorzugsweise nur innerhalb der jeweiligen Vorkommensgebiete ausgebracht werden.“
Wir halten die Streichung dieses Halbsatzes im Gesetzentwurf für erforderlich, weil es sich dabei um eine Sollvorschrift zur Ausbringung von „nicht gebietsfremden“, also „gebietsheimischen“ Pflanzen während der zehnjährigen Freistellungsfrist vom Genehmigungserfordernis handelt. Denn damit würde schon unmittelbar nach Inkrafttreten des Gesetzes das Erfordernis des Abwägens über die möglichen Risiken des Ausbringens einer Pflanzenart im Rahmen des ab dem 11. Jahr des Inkrafttretens vorgeschriebenen Genehmigungsverfahrens generell zugunsten der nicht gebietsfremden Pflanzen vorweg genommen. Gleiches gilt für die Formulierung, wie sie nun vorgeschlagen wird, dass „bis zu diesem Zeitpunkt in der freien Natur Gehölze und Saatgut vorzugsweise nur innerhalb ihrer Vorkommensgebiete ausgebracht werden (sollen)“. Bei dieser Art Formulierungen bedürfte es des vorgesehenen Genehmigungsverfahrens von Anfang an nicht.

Pinneberg, den 04. Mai 2009
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